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Gewerbeschule der Stadt Zürich
Auf Beginn des Schuljahres 1954/55 ist an tler Abteilung Frauenberufe eine

hauptamtliche Lehrstelle
für geschäftskundliche Fächer (Lehrerin oder Lehrer) zu besetzen. Die Linter-
richtstätigkeit umfaßt die Fächer Deutsch und Korrespondenz, Rechnen,
Buchführung, Staats- und Wirtschaftskunde an den Berufsklassen für Lehrtöchter.

Anforderungen: Abgeschlossene Ausbildung als Sekundär-, Gewerbe- oder
Mittelschullehrer (in) oder entsprechendes Hochschulstudium; längere erfolgreiche
Lehrtätigkeit und Kenntnis der Verhältnisse im Gewerbe.

Besoldung und Anstellung:
Lehrerinnen (25 Pflichtstunden) Fr. 12 156.— bis 16 332.—
Lehrer (28 Pflichtstunden) Fr. 13 476.— bis 18 156.—

Teuerungszulagen inbegriffen. Die Kinderzulage beträgt Fr. 180.— im Jahr.
Die Alters- und Hinterbliebenenversicherung sowie die Anrechnung der

bisherigen Tätigkeit sind durch Verordnung geregelt. Mit der Wahl ist die Verpflichtung

zur Wohnsitznahme in der Stadt Zürich verbunden.
Die handschriftliche Anmeldung mit kurzer Darstellung des Lebens- und

Bildungsganges ist unter Beilage einer Photographie, der Studienausweise und der
Zeugnisse über die bisherige Tätigkeit mit der Anschrift «Lehrstelle an der
Gewerbeschule, Abteilung Frauenberufe» bis 15. Oktober 1953 dem Vorsfa;»7 des

Schulamtes, Amtshaus III, 7Airich 1, einzureichen.
Nähere Auskunft erteilt Fräulein E. Müller, Vorsteherin der Abteilung Frauenberufe.

Schulbaus Klingenstraße, Zimmer 2, Telefon 42 72 00.

Zürich, den 1. September 1953 Der Direktor

An der Schweizersehule in Bogota (Kolumbien) sind auf Ende Januar 1954

zufolge Rücktritts und wegen Erweiterung der Schule folgende Lehrstellen zu
besetzen:

1 Kindergärtnerin
2 Primarlehrerinnen für die Unterstufe
1 Primarlehrer für die Mittelstufe
1 Sekundarlehrer sprachlich-historischer

Richtung
2 Sekundarlehrer mathematisch-naturwissenschaftlicher

Richtung

Die Vertragsdauer bei freier Hin- und Rückreise beträgt vier Jahre. Interessenten

erhalten über Schule, Anstellungsbedingungen und Lebensbedingungen in
Bogota ausführliche Auskunft durch das Sekretariat des Hilfskomitees für
Auslandschweizerschulen, Wallgasse 2, Bern. Dorthin sind auch Anmeldungen bis zum
5. Oktober 1953 einzureichen. Diese müssen eine handschriftliche Bewerbung.
Lebenslauf, Zeugnisabschriften und eine Photo enthalten.

Alkoholfrei geführtes Haus
Gute Küche Freundliche HotelzimmerDaheim

BERN Zeughausgasse 31 5 Min. vom Bahnhof Telefon 24929
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